
Entscheidungshilfe für Veranstaltungen
Gesuche zur Durchführung einer Veranstaltung mit bis zu 1000 Personen sind bei der Gemeinde einzureichen, auf deren Gebiet die Veranstaltung stattfinden soll. Der Gemeinde obliegt der 
Entschied über die Durchführung der Veranstaltung und die Kontrolle der Einhaltung des Schutzkonzepts vor Ort. Für Anlässe mit mehr als 1000 Personen braucht es eine Bewilligung des 
Kantons. Alle öffentlich zugänglichen Orte müssen über ein Schutzkonzept verfügen. 

Veranstaltung

Über 1000 
Personen

Ab 1. Oktober 2020: Für Anlässe mit mehr als 1000 Personen braucht es eine Bewilligung des Kantons. Voraussetzungen: 
Schutzkonzept, Epidemiologische Lage, Funktionierendes Contact Tracing, Nur Sitzplätze (Ausnahmen möglich).

Bis 1000 
Personen

Private Veranstaltungen, die nicht in öffentlich zugänglichen Einrichtungen oder Betrieben stattfinden, können unter 
Erleichterungen durchgeführt werden. Wenn alle Teilnehmenden dem Organisator bekannt sind, gilt Folgendes einzuhalten: 
1) Jede Person beachtet die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zu Hygiene und Verhalten in der Covid-19-
Epidemie (vgl. Covid-19 Verordnung besondere Lage Art. 3 und Art. 6 Abs. 3). 
2) Können weder der empfohlene Abstand eingehalten noch Schutzmassnahmen getroffen werden, so gilt für den Organisator die 
Pflicht zur Weitergabe der Kontaktdaten der anwesenden Personen nach Artikel 5 Absatz 2 der Covid-19 Verordnung besondere 
Lage. 

1) Der Veranstalter muss ein Schutzkonzept nach den Vorgaben im Anhang der COVID-19 Verordnung besondere Lage erarbeiten. 

2)  Im Schutzkonzept muss eine für die Umsetzung des Konzepts und für den Kontakt mit den zuständigen Behörden 
verantwortliche Person bezeichnet werden.
3) Werden Kontaktdaten der teilnehmenden Personen gemäss Ziffer 4 des Anhangs der Covid-19 Verordnung besondere Lage 
erhoben, so müssen die betroffenen Personen über die Erhebung und über deren Verwendungszweck informiert werden. Liegen 
die Kontaktdaten bereits vor, namentlich bei Bildungseinrichtungen oder bei privaten Anlässen, so muss über den 
Verwendungszweck informiert werden. 
4) Werden bei Veranstaltungen mit über 300 Teilnehmenden Kontaktdaten erhoben, so muss eine Unterteilung in Steh- oder 
Sitzsektoren mit max. 300 Personen vorgenommen werden (vgl. Covid-19 Verordnung besondere Lage Art. 6 Abs. 2).
5) An politischen und zivilgesellschaftlichen Kundgebungen dürfen mehr als 1000 Personen teilnehmen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer müssen eine Gesichtsmaske tragen. 
6) Bei Veranstaltungen mit bis zu 30 Personen hat jede Person die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zu 
Hygiene und Verhalten in der Covid-19-Epidemie zu beachten.

✔

✔

Detaillierte Informationen zu den vorstehenden Ausführungen sind in der COVID-19-Verordnung besondere Lage zu finden: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
Die zuständigen Bundesbehörden werden keine neuen Musterschutzkonzepte mehr erarbeiten, es gelten einzig die im Anhang der Covid-19 Verordnung besondere Lage enthaltenen Vorgaben, vgl. 
Erläuterungen der Covid-19 Verordnung besondere Lage. 
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Beispiele: 
Familienanlässe, 
Hochzeiten, 
Geburtstags- und 
Familienfeste, 
Musikvereins-
proben, Chor, 
Firmenanlässe, 
Anlässe privater 
Vereine

Beispiele: 
Konzerte, 
Theater, Kino, 
Sportstadien, 
Open Airs, 
Gottesdienste, 
Gemeinde-
versammlungen

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
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